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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.01.1998

Index

L22006 Landesbedienstete Steiermark

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

GehG 1956 §30a Abs1 Z1;

GehG/Stmk 1974 impl;

LBG Stmk 1974 §2 Abs1;

Rechtssatz

Dem Umstand, daß eine bestimmte Tätigkeit in vergleichbaren Bereichen der Landesverwaltung von B-Beamten

verrichtet wird, kommt bestenfalls die Bedeutung eines Indizes zu, sagt aber nichts darüber aus, ob die diesbezügliche

Tätigkeit des Beamten A-wertig oder nur B-wertig ist.
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